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Direktorium
Rechtsabteilung

Hybridsitzungen des Stadtrats
Entfristung und Änderung von § 47a Geschäftsordnung des Stadtrats

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08399

Anlagen:
Änderungsantrag von CSU - Freie Wähler Fraktion im Münchner Stadtrat
vom 13.12.2022
Stellungnahme der Stadtkämmerei vom 15.12.2022

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.12.2022 
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Wie in der Sitzung des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 14.12.2022.

Der Ausschuss vom 14.12.2022 hat unter Berücksichtigung des beigefügten Änderungsan-
trags der Fraktion CSU - Freie Wähler die Abänderung des Antrags des Referenten, die ich 
übernommen habe und hier zur Abstimmung stelle, wie aus nachstehender Ziffer II. ersicht-
lich, vorberatend beschlossen. 

Die Änderungen im Antrag des Referenten sind im Fettdruck dargestellt.

Die Stadtkämmerei hat am 15.12.2022 zur Beschlussvorlage Stellung genommen. Sie nimmt 
die Beschlussvorlage zur Kenntnis.

II. Antrag

1. Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen.

2. § 47a der Geschäftsordnung des Stadtrats erhält künftig folgende Fassung: 

„§ 47a GeschO Hybridsitzungen

(1) Die Sitzungen der (gemeinsamen) Ausschüsse des Stadtrats, die im großen Sit-
zungssaal des neuen Rathauses stattfinden, werden als Hybridsitzungen (Art. 47a GO) 
durchgeführt. 

(2) Gremienmitglieder, die mittels Ton-Bild-Übertragung an den Sitzungen der gemein-
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samen Ausschüsse und des KJHA teilnehmen möchten, müssen dies bis spätes-
tens 12 Uhr des Vortags der Sitzung beim Direktorium in Textform (Email) anmel-
den. Zu den übrigen Sitzungen muss die Anmeldung mindestens 30 Minuten vor der
Sitzung erfolgen. Die Gremienmitglieder müssen sich am Tag der Sitzung 15 Minu-
ten vor Sitzungsbeginn einwählen.

(3) Die Höchstzahl der zuschaltbaren Gremienmitglieder ist auf 25 begrenzt. Haben 
sich mehr als 25 Gremienmitglieder zur audio-visuellen Zuschaltung angemeldet, so
werden vorrangig diejenigen Mitglieder berücksichtigt, die aufgrund eines durch die 
Corona-Pandemie ausgelösten Grundes (z.B. Quarantäne, Risikopatient*in, Kon-
taktbeschränkung), Krankheit oder der Betreuung von Familienangehörigen nicht in 
Präsenz an der Sitzung teilnehmen können und dies entsprechend gegenüber dem 
Direktorium bei der Anmeldung erklärt haben. Im Übrigen entscheidet das Los.

(4) Der Verantwortungsbereich der Stadt beschränkt sich auf die Bereitstellung der 
Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung und darauf, den Stadtratsmitgliedern ent-
weder einen Geldbetrag für die Anschaffung der Hard- und Software oder die Hard- 
und Software zur Verfügung zu stellen. Soweit die Stadtratsmitglieder einen Geldbe-
trag erhalten, sind sie für die Anschaffung und Betreuung der Hard- und Software 
jeweils selbst verantwortlich. Soweit Stadtratsmitglieder die Hard- und Software von 
der Stadt erhalten, wurde die Funktionsfähigkeit der Hardware durch die Stadt bei 
Aushändigung positiv festgestellt. Für die Wartung und Aktualisierungen (insbeson-
dere Softwarefunktionalität und Betriebsfähigkeit am Tag der Sitzung) sind die Gre-
mienmitglieder verantwortlich. Entsprechend Art. 47a Abs. 4 Satz 5 GO fällt die 
Nichtzuschaltung eines Gremienmitglieds nicht in den Verantwortungsbereich der 
Stadt, wenn mindestens ein Gremienmitglied zugeschaltet ist oder ein Test bestä-
tigt, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht.

(5) Die zugeschalteten Gremienmitglieder müssen die Kamera während der gesam-
ten Sitzung eingeschaltet lassen, auch wenn sie ihren Platz verlassen. Der Ton 
kann ausgeschaltet werden.

(6) Bei Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung zu einer nichtöffentlichen Sitzung 
haben die zugeschalteten Gremienmitglieder dafür Sorge zu tragen, dass die Über-
tragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen wird (Art. 
47a Abs. 5 GO).

(7) Im Übrigen gilt Art. 47a GO.

(8) Abweichend von § 45 Abs. 3 Satz 4 GeschO und ergänzend zu § 60 Abs. 7
GeschO sollen bei Hybridsitzungen Tischvorlagen, Änderungs- und Ergänzungsan-
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träge bis 14 Uhr des Vortags der Sitzung dem Direktorium D II-V zur Verfügung ge-
stellt werden. Für Dringlichkeitsanträge gilt abweichend von § 60 Abs. 6 Geschäfts-
ordnung Stadtrat bei Hybridsitzungen, dass diese rechtzeitig vor Beginn der Sitzung
von den Fraktionen ins RIS eingestellt werden sollen und dass Gruppierungen diese
bis 14 Uhr des Vortags der Sitzung dem Direktorium D-II-V zur Verfügung stellen 
sollen. Ansonsten müssen sie von der Antragsteller*in in der Sitzung vorgetragen 
werden.“ 

Die folgenden Beschlussziffern stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung zu 
Ziffer 2 mit 2/3 Mehrheit: 

3. Das IT-Referat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Direktorium den Markt 
nach einem geeigneten Abstimmungstool zu sondieren.

4. Das Direktorium wird beauftragt, die Nutzung (beispielsweise Nutzungsquote, 
die freiwillige Angabe der Nutzungsgründe, ggf. Probleme oder Erfolge bei der 
Umsetzung etc.) von Hybridsitzungen auszuwerten und alle zwölf Monate im Ver-
waltungs- und Personalausschuss darüber zu berichten.

5. Das Direktorium wird beauftragt, die erforderlichen konsumtiven Haushaltsmittel für 
externe Personalkosten in Höhe von insgesamt 75.000 € für das Jahr 2023 und für 
die Jahre 2024 ff. in Höhe von insgesamt 50.000 € p.a. anzumelden.

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Der Referent

Ober-/Bürgermeister/-in Dieter Reiter
ea. Stadtrat/-rätin Oberbürgermeister
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IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wv. -Direktorium – Rechtsabteilung

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 
bestätigt.

2. An D-GL2 
An An Baureferat
An Direktorium
An Gesundheitsreferat
An Kommunalreferat
An Kreisverwaltungsreferat
An Kulturreferat
An Mobilitätsreferat
An Personal- und Organisationsreferat
An Referat für Arbeit und Wirtschaft
An Referat für Bildung und Sport
An Referat für Klima und Umweltschutz
An Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An Sozialreferat
z. K.

Am


